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1. G rundanliegen dieser Bestim m ung ist der Schutz einer ordnungs
gem äßen D urchführung der im Gesetz genannten Dienste im  In te r

esse der G ew ährleistung der Sicherheit der Soldaten, U nteroffiziere und 
Offiziere sowie der m ilitärischen O bjekte und Anlagen' und einer strengen 
m ilitärischen Disziplin und O rdnung sowohl innerhalb  als auch außerhalb 
m ilitärischer Objekte.

A ußer dem W achdienst w urden auch der S treifen- und Tagesdienst in 
den strafrechtlichen Schutz einbezogen. D am it w urde einem, auch in der 
Diskussion zum  StGB zum Ausdruck gekom menen Bedürfnis des m ili
tärischen Lebens entsprochen.

2. Als W ache w ird gem äß der S tandort- und W achdienstvorschrift der 
NVA (DV 10/4), die zum  Teil auch fü r  die O rgane des W ehrersatz

dienstes verbindlich ist, eine bew affnete E inheit bzw. ein bew affnetes 
Kom m ando bezeichnet, die bzw. das die Aufgabe hat, Personen zu schützen 
und m ilitärische Objekte, G üter und G egenstände der K am pftechnik zu 
bewachen und zu verteidigen sowie A rrestan ten  zu bewachen.

Der Offizier vom Dienst (OvD) ist zw ar Wach Vorgesetzter, gehört 
jedoch nicht zur Wache. Bei V erletzungen seiner Dienstpflichten ist die 
str. V erantw . nach anderen Norm en dieses K apitels zu prüfen (z. B. §§ 257 
oder 269).

W achdienst ist der W achdienst in  all seinen A bschnitten entsprechend 
der DV 10/4 Ziff. 83 und 264 (Postendienst — W achfrei (Ruhe) — B ereit
schaft), da e r  als Gefechtsaufgabe eine un te ilbare E inheit bildet.

S treifen w erden zur W ahrung der m ilitärischen Disziplin und O rdnung 
in der Ö ffentlichkeit durch Befehl, z. B. als S tandort-, Bahnhofs- und 
Zugstreifen, eingesetzt. Die Aufgaben des S treifendienstes sind in  m ili
tärischen D ienstvorschriften (DV 10/4, K om m andantendienstordnung) fest
gelegt.

V ergatterte Tagesdienste gern, der Innendienstvorschrift der NVA 
(DV 10/3) sind z. B.:
— der G ehilfe des Offiziers vom Dienst des Regiments
— der Offizier vom Parkdienst (OvP)
— der D iensthabende des M ed.-Punktes
— die U nteroffiziere vom Dienst der K om panien (UvD).

Die Pflichten der Angehörigen des Tagesdienstes sind in der Innen
dienstvorschrift der NVA (DV 10/3), die auch fü r  die O rgane des W ehr
ersatzdienstes verbindlich ist, geregelt.

Die V ergatterung ist ein m ilitärischer V erpflichtungsakt. Sie um faßt 
hinsichtlich der Wache die Ü berprüfung der Bereitschaft der Wache, die 
U nterstellung der Wache un te r die W achvorgesetzten und die Erm ächti
gung, die a lte  Wache abzulösen.

M it der V ergatterung w ird  den Soldaten, U nteroffizieren und  Offi
zieren, die im W achdienst, Tagesdienst bzw. d iensthabenden System  ein
gesetzt w erden, deutlich gemacht, daß sie von diesem Z eitpunkt an  bis zu 
ih rer Ablösung besonders bedeutende Pflichten zu erfüllen haben, aus 
dem  allgem einen T ruppendienst herausgelöst sind und fü r sie die en t-


